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Die Abgeordneten zum Nationalrat Srb, Freunde und Freundinnen 

haben am 15. Juli 1993 unter der Nr. 5286/J an mich eine schrift

liche parlamentarische Anfrage betreffend Videoüben~achung von 

U-Häftlingen in psychiatrischen Krankenanstalten gerichtet, die 

folgenden Wortlaut hat: 

"1. Im Herbst wird voraussichtlich im Nationalrat eine Novelle zum 
Krankenanstaltengesetz beschlossen, die erstmalig die Träger 
von Krankenanstalten zur Gewährleistung besti~~ter Patienten
rech'te verpflichtet. Ein Punkt dabei ist die ausreichende 
Wahrung der Intimsphäre. Werden diese Patientenrechte auch für 
U-Häftlinge in den psychiatrischen Krankenanstalten Gültigkeit 
haben? 
Wenn nein, \.;arum nicht? 

2. 1'1erden Sie sich dafür einsetzen, daß diese menschenrechtsver
le'tzende Überwachung wieder rückgängig gemacht wird? 
Wenn nein, \'larum nicht?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 
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Zu den Fragen 1 und 2: 

Grundsätzlich ist festzuhalten, daß die angesprochene Problematik 

in den Vollzugsbereich des Bundesministers für Justiz fällt. 

Zur Frage der Patientenrechte halte ich fest, daß deren Umsetzung 

jedenfalls ein wesentliches Anliegen meines Ressorts darstellt. 

Die fortlaufende Beobachtung von Pychiatrischen Patienten mittels 

Videokamera ist jedoch nur in medizinisch indizierten Einzelfällen 

angebracht. 
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